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bestehende Praxis mehrfach 

ausführlich berichtet.2 Damit 

wird das Problem nicht nur 

weiterhin in die Zukunft ver-

lagert, auf unverantwortliche 

Art und Weise wird zudem mit 

dem gesundheitlichen Wohler-

gehen künftiger Generationen 

gespielt. 

Die Erweiterung von 
Schacht KONRAD ist 
nicht vom Tisch 

„So gewinnt man kein Ver-

trauen“, erklärt Ludwig Was-

mus, Vorstand der Arbeitsge-

meinschaft Schacht KONRAD. 

„Wir können es zwar als Teil-

erfolg werten, daß unser mas-

siver Protest in Berlin nicht zu 

überhören war. Aber letztlich 

wurde die Entscheidung über 

die Lagerung weiterer 300.000 

Kubikmeter schwach- und 

mittelradioaktiven Mülls nur 

um ein Jahr verschoben.“ 

Sollte die Atommüll-Kommis-

sion eine gemeinsame Lage-

rung mit dem hochradioakti-

ven Abfall ablehnen, bleibe 

KONRAD für die Ministerin 

die einzige andere Option, wie 

sie ausdrücklich erklärte. „Da 

nutzt es auch nichts, diese Op-

tion einfach im Nationalen 

Entsorgungsprogramm nicht 

mehr zu erwähnen“, so Was-

mus weiter. „Fakt bleibt, daß 

Schacht KONRAD ein völlig 

veraltetes Projekt ist, das zu-

nehmend sinnloser wird. Gute 

Gründe, KONRAD an sich 

aufzugeben. Doch dazu und 

zu unseren anderen Einwen-

dungen gegen das Nationale 

Entsorgungsprogramm haben 

wir von der Bundesumwelt-

ministerin bis heute keine 

Antwort erhalten.“ 

Opportunistische 
Endlagerkommission 

Auch die Bürgerinitiative Um-

weltschutz Lüchow-Dannen-

berg e.V. (BI) kann dem Na-

tionalen Entsorgungsprogramm 

2 zuletzt zusammenfassen und im 

Vergleich mit Japan: Atommüll – 

4 Jahre nach Fukushima, Eine Ri-

sikobetrachtung, Strahlentelex 676-

677 v. 5.3.2015, S. 1-6, 

www.strahlentelex.de/Stx_15_67

6-677_S01-06.pdf

nichts abgewinnen: „Wir ha-

ben es kommen sehen: das 

Bundeskabinett scheut ein 

neues atomrechtliches Verfah-

ren zum Schacht Konrad. Es 

könnte, würden die Sicher-

heitsanforderungen noch ein-

mal aufgerollt, mit einem De-

saster enden. Stattdessen wer-

den die graphithaltigen Abfäl-

le, abgereichtes Uran aus der 

Urananreicherungsanlage Gro-

nau und der noch zu bergende 

Atommüll aus der havarierten 

Asse II in das Endlager für 

hochradioaktive Abfälle ver-

senkt, prädestiniert dafür bleibt 

der Salzstock Gorleben”. 

Neu sei lediglich, daß der ste-

tig wachsende Atommüllberg 

weitgehend realistischer um-

rissen wird als in der Vergan-

genheit. „Kein Wort dazu, daß 

die Urananreicherungsanlage 

Gronau unbefristet betrieben 

wird und vom Atomausstieg 

nicht erfaßt wird“, kritisiert 

BI-Sprecher Wolfgang Ehm-

ke. Die Probleme der Lang-

zeitzwischenlagerung würden 

ausgeklammert und wie in der 

Vergangenheit werde der real 

vorhandene Atommüll in 

wechselnden Planspielen le-

diglich hin- und hergescho-

ben. 

Ehmke: „Jetzt wird alles, was 

nicht im Schacht Konrad bei 

Salzgitter ohne ein neues Ge-

nehmigungsverfahren eingela-

gert werden darf, in dem zwei-

ten, angeblich noch zu finden-

den Endlager versenkt. Diese 

Planspiele kennen wir bereits 

aus der Vorläufigen Sicher-

heitsanalyse Gorleben, dort 

gibt es bereits im Reißbrett die 

Felder für die Wärme entwi-

ckelnden hochradioaktiven Ab-

fälle und den problematischen 

Restmüll.“ 

Die BI hält das für skandalös: 

„Wahrscheinlich bräuchte man 

ein drittes Endlager. Uns ist 

keine Studie bekannt, die be-

legt, daß ein Mischlager, in 

dem brennbare Abfälle, Gas 

entwickelnde Abfälle und hoch-

radioaktive Abfälle zusammen 

eingelagert werden, machbar 

ist. Der Gesetzgeber habe von 

langer Hand mit der Formu-

lierung, man suche als Alter-

native oder im Vergleich zu 

Gorleben ein Atommülllager 

für „insbesondere“ hochradio-

aktive Abfälle diesen Vorschlag 

geschickt und perfide eingefä-

delt. Daß die Endlagerkom-

mission das auch noch be-

grüßt, obwohl sie mit der Ver-

abschiedung des Nationalen 

Entsorgungsprogramms eigent-

lich ihre Arbeit einstellen 

kann, weil sie keinen zeitli-

chen Spielraum mehr hat, auf 

diese neuen Anforderungen 

sachgerecht einzugehen, wer-

ten wir als politischen Oppor-

tunismus.“ 

Sicherheit und Glaub-
würdigkeit der Atom-
rückstellungen der Kon-
zerne existieren nicht 

Zur Verabschiedung des Nati-

onalen Atom-Entsorgungspro-

gramms im Bundeskabinett 

kommentiert zudem Dr. Her-

mann Falk, Geschäftsführer 

des Bundesverbands Erneuer-

bare Energie (BEE): „Atom-

müll verjährt nicht. Nach 3 

Milliarden Jahren strahlt ein 

typisches deutsches Brenn-

element immer noch so stark 

wie natürliches Uran. In der 

Erdgeschichte der letzten 4,5 

Milliarden Jahre beutete der 

Mensch nur einen Wimpern-

schlag lang die Atomtechnik 

aus, hinterlässt aber auf ewig 

seinen Atommüll. Atomman-

ager und viele Politiker haben 

stets die Verantwortbarkeit 

dieses Weges behauptet. Des-

halb müssen dieselben Kon-

zerne nun für Kosten und Si-

cherheit dauerhaft gerade ste-

hen. Statt im aufrechten Gang 

Verantwortung zu überneh-

men, versuchen jedoch die 

Herren Terium & Co., sich im 

Krebsgang wegzuducken. Es 

kann nicht sein, daß fünf Jahre 

nach einer Konzernaufspal-

tung die Haftung endet. Jetzt 

beschwert sich die Atomlobby 

gegen eine Haftungsverlänge-

rung. Dieses Verhalten ent-

larvt alle vorherigen Behaup-

tungen von der Sicherheit und 

Glaubwürdigkeit der Atom-

rückstellungen als leeres Ma-

nagergeschwätz.“  

Atommüll / Atomwirt-
schaft 

Noch eine 
Kommission 
zur Atommüll-
lagerung, 
diesmal zur 
Finanzierung 

Wie und von wem der Abriß 

alter Atomkraftwerke und die 

„Endlagerung“ der Abfälle 

künftig bezahlt werden sollen, 

soll bis zum Jahresende 2015 

eine neue Kommission für die 

Atomrückstellungen klären. 

Anfang Juli 2015 hatten die 

Vorsitzenden von CDU/CSU 

und SPD deren Gründung be-

schlossen. „Im Einvernehmen 

mit den Koalitionsfraktionen“ 

soll sie klären, wie die „Absi-

cherung der finanziellen Ver-

antwortung für den Rückbau, 

die Stilllegung und die Endla-

gerung am besten erfolgen 

kann“. 

Zwar haben die vier Atom-

konzerne Eon, EnBW, RWE 

und Vattenfall für diesen 

Zweck testierte Rückstellun-

gen über 38 Milliarden Euro 

gebildet, jedoch ist man in der 

Politik zunehmend darüber 

beunruhigt, daß der derzeit 

stattfindende Werteverfall der 

Konzerne diese so schwächen 

könnte, daß sie nicht mehr für 

die Folgekosten ihrer Atom-

geschäfte einstehen können. 

Dann bliebe der Staat, sprich 

der Steuerzahler, auf den Kos-

ten sitzen. Denn das Geld aus 

den Rücklagen steht nicht zur 

freien Verfügung, sondern ist 

„angelegt“, das heißt, es ist 

zum Beispiel in Netzen und 

Kraftwerken gebunden. Eon 

will sich zudem bereits in 

zwei Gesellschaften aufspal-

ten. Erneuerbare Energien, 

Netze und der Vertrieb sollen 

bei Eon bleiben, die mit Koh-

le-, Gas- und Atomkraftwer-

ken verbundenen Geschäfte 

sollen in eine neue Gesell-

schaft „Uniper“ ausgelagert 

werden. Bisher gilt die Regel, 
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daß fünf Jahre nach einer 

Konzernspaltung die gesamt-

schuldnerische Nachhaftung 

endet. Diese Frist soll nun ge-

strichen werden, heißt es, um 

die Haftungszeit zu verewi-

gen. 

Wie die Frankfurter Allgemei-

ne Zeitung (FAZ) in ihrer 

Ausgabe vom 5. August 2015 

meldete, will die Regierungs-

koalition das alles jedoch 

nicht unter sich ausmachen, 

sondern in die Kommissions-

arbeit soll dem Vernehmen 

nach auch die Opposition ein-

bezogen werden. Darauf hätte 

sich eine Staatssekretärsrunde 

unter Leitung von Kanzler-

amtsminister Peter Altmaier 

(CDU) geeinigt, der auch Rai-

ner Baake, Wirtschafts-, Jo-

chen Flasbarth, Umwelt- und 

Werner Gatzer, Finanzstaats-

sekretär angehörten. Namen für 

die Besetzung der neuen Kom-

mission seien noch nicht ge-

nannt worden. Die FAZ merkt 

dazu an: „Das Vorgehen hat 

eine gewisse Parallele zur 

schwarz-gelben Atomwende 

nach dem Unfall von Fuku-

shima 2011, als plötzlich alle 

Parteien, Bundes- und Landes-

regierungen gemeinsam einen 

Ausstiegsplan erarbeiteten. 

Auch damals wurde eine 

Kommission („Ethikkommis-

sion“) aus Fachleuten gegrün-

det, die die Debatte begleitete. 

Ihre Ratschläge versandeten 

aber später.“ 

Tatsächlich haben Baake und 

Flasbarth bereits Ende 2014 

eine mögliche Lösung ins Ge-

spräch gebracht: Die Konzer-

ne sollen für den überschauba-

ren Abbau der Atomkraftwer-

ke direkt verantwortlich blei-

ben, wofür rund 18 Milliarden 

Euro Kosten veranschlagt wer-

den. Und die andere Hälfte der 

Rückstellungen würde auf ei-

nen staatlich kontrollierten 

Fonds übertragen, um die 

Langzeitkosten zu bezahlen, 

wie Zwischenlagerung, Suche 

und Betrieb eines Endlagers. 

Die Frage stellt sich, ob dafür 

ein Fondsvermögen von 18 

Milliarden Euro ausreicht. 

Und alle diese Kosten-

schätzungen stehen unter der 

Prämisse, daß weiterhin 95 

Prozent der kontaminierten 

Abrißmaterialien freigemes-

sen, recycelt und in die Um-

welt freigesetzt werden.  

Atommüll 

Kontaminierter 
Stahlschrott 

Das Bundesamt für Strah-
lenschutz läßt zu radio-
aktiven Quellen und Ge-
genständen im Stahl-
schrott forschen 

Radioaktiv kontaminierter Stahl 

und Strahlenquellen im Stahl-

schrott werden weltweit zu-

nehmend als Strahlenschutz-

problem wahrgenommen. Seit 

circa 2008 vermehrt entdeck-

ter Co-60 kontaminierter Stahl 

und verschiedene Kontamina-

tionszwischenfälle in Schmelz-

betrieben und auf Schrottplät-

zen, beispielsweise mit Am-

241 oder Cs-137, haben teils 

auch in der Presse für Auf-

merksamkeit gesorgt. Derarti-

ge Strahlenquellen sind oder 

waren in der Regel hochradio-

aktiv und entstammen beispiels-

weise medizinischen (Krebs-

therapie) oder industriellen 

Anwendungen (etwa zu Füll-

standmessungen oder Dicken-

bestimmungen). Deren verse-

hentlicher oder fahrlässiger 

Verlust bzw. Entsorgung kann 

zu erheblichen Problemen in 

der Transport- und Stahlwirt-

schaft führen. Unentdeckte, 

sogenannte herrenlose Strah-

lenquellen (Orphan Sources) 

können die Sicherheit von Be-

schäftigten in metallverarbei-

tenden Betrieben gefährden. 

Sie stellen ferner eine wirt-

schaftlich existenzbedrohende 

Gefährdung des ordnungsge-

mäßen Betriebsablaufs in 

Schmelzbetrieben und auf 

Schrottplätzen dar. Die Kon-

tamination eines Stahlwerkes 

durch radioaktive Quellen 

kann zu umfangreichen Revi-

sionsarbeiten führen, die bis 

zur gänzlichen Stilllegung des 

Werkes mit den entsprechen-

den Konsequenzen auch für 

den Erhalt der Arbeitsplätze 

gehen können. Da Schrott 

quasi zu 100 Prozent rezyk-

lierbar ist, wird langfristig 

auch das Problem der Verun-

reinigung des Stahlpools ge-

sehen, zumindest steht aber 

klar die Problematik des 

lmageverlustes betroffener In-

dustrieunternehmen im Raum. 

Auch Haftungsfragen, die 

durch die hohen Rücksende-

oder Dekontaminationskosten 

von Schrottcontainern entste-

hen, müssen in diesem Zu-

sammenhang gesehen werden 

und sind bis dato nicht zufrie-

denstellend geklärt. Radioak-

tive Quellen können durch die 

fortschreitende Globalisierung 

auf dem Wege über Drittstaa-

ten in die EU gelangen und 

damit aufgrund der Freizügig-

keit im Güterverkehr inner-

halb der EU letztlich auch 

deutsche Unternehmen schä-

digen. In diesem Zusammen-

hang sind oftmals Schwellen-

länder mit aufstrebendem Nu-

klearsektor auffällig gewor-

den. 

So beschreibt das Bundesamt 

für Strahlenschutz (BfS) in ei-

ner aktuellen öffentlichen 

Ausschreibung das Problem 

mit radioaktiven Quellen und 

Gegenständen im Stahlschrott. 

Dabei spart es das Problem 

freigemessenen Stahlschrotts 

aus dem Abriß und Rückbau 

stillgelegter Atomkraftwerke 

allerdings aus. 

Es sollte daher nach Möglich-

keiten gesucht werden, herren-

lose Strahlenquellen und radi-

oaktive Gegenstände im Stahl-

schrott frühzeitig, vor Eingang 

auf ein Werksgelände, entde-

cken und aussortieren zu kön-

nen, formuliert das BfS wei-

ter. Geschultes Personal und 

der Einsatz hochentwickelter 

Portalmessanlagen an den 

Werkseingängen, auf Schrott-

plätzen und an Transitknoten-

punkten (Warenumschlagplät-

zen, Häfen) stellen Maßnah-

men dar, um die geschilderten 

Probleme zu minimieren, 

meint das BfS. Forschungsbe-

darf wird deshalb zur Ausstat-

tung mit Portalmessanlagen 

gesehen, aber auch zur Entde-

ckung radioaktiver Quellen 

und Gegenstände im Stahl-

schrott durch solche Messan-

lagen und Detektoren sowie 

zur Frage, welche Strahlungs-

arten betrachtet werden soll-

ten. Das hier zu behandelnde 

Forschungsthema werde in 

Artikel 92 der Richtlinie 

2013159l Euratom (Euratom-

Grundnormen) explizit er-

wähnt (Entdeckung herrenlo-

ser Strahlenquellen), erklärt 

das BfS. 

Wie auch im Bereich Freigabe 

und Freigrenzen sei diese 

Richtlinie in nationales Recht 

umzusetzen. Unter anderem 

heiße es beispielsweise in Ar-

tikel 92 wörtlich: ,,Die Mit-

gliedstaaten setzen sich dafür 

ein, dass Systeme mit dem 

Ziel eingerichtet werden, her-

renlose Strahlenquellen an Or-

ten wie z.B. großen Schrott-

plätzen und Großanlagen für 

die Altmetallverwertung, an 

denen herrenlose Strahlen-

quellen im Allgemeinen vor-

handen sein können, sowie 

gegebenenfalls an wichtigen 

Transitknotenpunkten zu ent-

decken“. Das ausgeschriebene 

Forschungsvorhaben soll da-

mit für die Bundesrepublik 

Deutschland auch einen un-

mittelbaren Beitrag zur Um-

setzung von Artikel 92 der 

Euratom-Grundnormen leis-

ten. Die Angebotsfrist für In-

teressenten an diesem For-

schungsvorhaben endet am 

8.9.2015. 

Bundesamt für Strahlenschutz: 

Experimentelle und theoretische 

Untersuchungen zu radioaktiven 

Quellen und Gegenständen im 

Stahlschrott, öffentliche Aus-

schreibung nach § 12 Abs. 2 
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